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BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 28.09.2017 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt.  
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart – 15.11.2017 
- Regierungspräsidium Tübingen ForstBW – 03.11.2017 
- Regierungspräsidium Freiburg – 22.11.2017 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 21.11.2017 
- Landratsamt Heilbronn – 15.11.2017 
- Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung – 10.10.2017 

 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch öffentliche Auslage der Planunterlagen im Zeitraum vom 06.10.2017 bis zum 06.11.2017 erfolgt.  
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stellungnahmen 
und Behandlungsvorschläge des Flächennutzungsplaners Andreas Braun und des Umweltplaners Immanuel Jähnchen (Büro imiba) gegenübergestellt. 
 
 
 
 

Eberstadt, den 06.12.2017 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 
Beratender Ingenieur BDB 

 

 

 imiba - INGENIEURE 
Michael Baumbusch Dipl.Ing. (FH) 
 

Cleenweg 5                       
74336 Brackenheim 
Fon  07135 / 9653-53 
Fax 07135 / 9653-54  
Mail info@imiba.de, www.imiba.de  

 
 
 
 
 
   Im Weidengrund 22/2 

74246 Eberstadt 
mail@braun-nagel.de 

Tel. 07134/5103-225 
Fax 07134/5103-226 
www.braun-nagel.de 
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Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die Gewerbebaufläche „Buchäcker III“ widerspricht derzeit noch in forma-
ler Hinsicht den Zielen der Raumordnung. Die Fläche ist aber in dem in 
Aufstellung befindlichen regionalen Gewerbeentwicklungskonzept enthal-
ten, das zeitnah zu einer Regionalplanänderung führen wird. Dann entfällt 
der Widerspruch. Die Fläche sollte deshalb auch nach Einschätzung des 
Regionalverbandes in der Fortschreibung dargestellt werden. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme, Begriffe werden in der Unterlage richtig gestellt 
 
 
 
 
Eine differenzierte Betrachtung der landwirtschaftlichen Nutzung und Be-
wertung gemäß der Flurbilanz wird in den Umweltsteckbriefen herausge-
stellt.  
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Alle Siedlungsentwicklungsflächen des FNP-Entwurfs wurden auf mögli-
che umweltrelevante Auswirkungen hin geprüft (vgl. Umweltsteckbriefe).  
Für jedes Gebiet liegen 2 Steckbriefe (Umweltsteckbrief und FNP-Steck-
brief) vor. Auf die zusammenfassende tabellarische Übersicht der Um-
weltsteckbriefe im Entwurf des Umweltberichts (Tab. 1 – 6) wird verzich-
tet.  
Im Ergebnis der Umweltprüfung wird in den Umweltsteckbriefen bei dem 
Verlust landwirtschaftlicher Böden (Vorrangflur I) eine hohe Auswirkungs-
intensität prognostiziert.  
 
Flächen für Kompensationsmaßnahmen sind nach ihrer naturschutzfachli-
chen Eignung sowie ihrer Eignung für artenschutzrechtlich begründete 
Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich oder zur Sicherung 
des Erhaltungszustandes der betroffenen Populationen auszuwählen. Da-
bei ist darauf zu achten, die Inanspruchnahme hochwertiger Ackerböden 
auf ein Minimum zu reduzieren. Die wertvollen Ackerflächen des Kraich-
gaus sollten nur dort in Anspruch genommen werden, wo es aus arten-
schutzrechtlichen Gründen zwingend notwendig ist. 
 
Vorrangig sollten zum Ausgleich Maßnahmen des Ökokontos oder von 
der LUBW empfohlene Maßnahmen angewendet werden (z. B. Pflege von 
Streuobstbeständen und Aufwertungsmaßnahmen bereits vorhandener 
Streuobstbestände, Entsiegelung bebauter Flächen, Produktionsinte-
grierte Ausgleichsmaßnahmen, Verbesserung bestehender FFH-Gebiete, 
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, etc.). 
 
 
Im Frühjahr 2017 hat die Stadtverwaltung Bad Rappenau die betroffenen 
Landwirte zu Abstimmungsgesprächen hinsichtlich der Flächendarstellun-
gen und der Suchräume für Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen eingeladen. 
Dabei wurden in Abstimmung mit den Landwirten bereits Anpassungen 
der Suchräume vorgenommen. Sobald Maßnahmen konkret umgesetzt 
werden sollen wird es weitere Abstimmungen mit den betroffenen Land-
wirten geben. 
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Unter Berücksichtigung der Ansprüche der Landwirtschaft an den Raum 
sind bei der Planung von Ausgleichsmaßnahmen auch die Anforderungen 
an den Artenschutz (v. a. Feldbrüter) zu berücksichtigen. Eine kleinräu-
mige Biotopanreicherung in landwirtschaftlich intensiv genutzten Berei-
chen ist von herausragender naturschutzfachlicher Bedeutung und wird im 
Ergebnis des Landschaftsplanes für notwendig erachtet.  
In diesem Zusammenhang wird im Landschaftsplan intensiver auf die 
Möglichkeiten des Ökokontos eingegangen.  
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Die aus der Prognose der Auswirkungsintensität resultierende Gesamtbe-
wertung aller Umweltbelange (nicht nur Schutzgut Boden) gibt einen Hin-
weis hinsichtlich der Bebauungseignung (Risikobewertung) in vier Stufen 
(Bevorzugtes Gebiet, Geeignetes Gebiet, Konflikt-Gebiet, Sehr konfliktrei-
ches Gebiet).  
In der Bewertungsmatrix ist in einem „Geeigneten Gebiet“ der Eingriff 
grds. kompensierbar (es überwiegen geringe – mittlere Beeinträchtigun-
gen). Dagegen überwiegen in einem „Konflikt-Gebiet“ mittlere – hohe Be-
einträchtigungen, daher wird hier eine Prüfung auf Flächenreduktion erfor-
derlich.  
Durch die Prüfung auf Flächenreduktion wird der Konflikt minimiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt auf der Ebene der 
künftig aufzustellenden Bebauungspläne. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, die Nicht-Betroffenheiten werden in der Unterlage her-
ausgestellt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Im Ergebnis des Landschaftsplanes und des Umweltberichtes zum Flä-
chennutzungsplan wird eine Förderung von Biotopverbundflächen (wenn 
diese betroffen sind) empfohlen.  
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Fläche kann nicht komplett verzichtet werden, da sie als Erweite-
rungsfläche für einen ansässigen Betreib benötigt wird. 
 
 
 
Im Bebauungsplanverfahren wird in Abstimmung mit der Denkmalpflege 
eine verträgliche Lösung angestrebt. 
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Der Steckbrief zu diesem Plangebiet wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Steckbrief G-GR-004 Kreuz-Obern-Tor Erweiterung ist bereits eine 
Hinweis auf das Kulturdenkmal enthalten.  
 
Im Umweltsteckbrief G-GR-004 Kreuz/Obern Tor Erweiterung ist bereits 
eine Hinweis auf das Kulturdenkmal enthalten. 
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Die im Landschaftsplan exemplarisch skizzierten Maßnahmenvorschläge 
können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung als Grundlage für 
parzellenscharfe und detailliertere Maßnahmen dienen.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 



VERWALTUNGSRAUM BAD RAPPENAU   –   FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2013/2014 ENTWURF 06/2017   –   OFFENLEGUNG u. BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Behördenstellungnahmen Behandlungsvorschläge Planer 
 

                                                                                                    17 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Da für Wollenberg keine geeigneten Flächen zur Eigenentwicklung zur 
Verfügung stehen, soll die Planfläche trotz der Lage im Landschafts-
schutzgebiet im Flächennutzungsplan dargestellt bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
Die angeregten Eingrünungsmaßnahmen werden im Bebauungsplanver-
fahren umgesetzt. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Anregungen zu den Eingrünungsmaßnahmen und zur Konfliktprüfung 
zwischen künftigen Gewerbe und vorhandenem Aussiedlerhof werden im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen werden angepasst.  
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Die Unterlagen werden angepasst.  
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen werden angepasst.  
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Hinweis wird zur Kenntnis genommen (vgl. Aussagen S. 5). Die Inan-
spruchnahme hochwertiger Ackerböden für Kompensationsmaßnahmen 
ist auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
 
Die Hinweise der LUBW werden als Alternative zur Inanspruchnahme von 
Ackerflächen für Ausgleichsmaßnahmen in die Unterlage integriert.  
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Die Maßnahmenvorschläge werden in die Unterlage integriert. Eine Ein-
beziehung der Flächenbewirtschafter erfolgt auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung.  
 
 
 
 
 
 
 
Der notwendige Abstand von 30 m zum Wald soll eingehalten werden. 
 
Der Abstand der geplanten Bebauung von 30 m zum Wald bildet eine 
wirksame Abgrenzung und stellt eine Pufferfläche mit Offenhaltung des 
Freiraumes zwischen Wald und Ortsrand dar.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Plan 6 des Landschaftsplanes (Schutzgut Land-
schaftsbild und Erholung) integriert.  
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Kenntnisnahme 



VERWALTUNGSRAUM BAD RAPPENAU   –   FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2013/2014 ENTWURF 06/2017   –   OFFENLEGUNG u. BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Behördenstellungnahmen Behandlungsvorschläge Planer 
 

                                                                                                    24 

 

 

 


